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Begründung: 
 
Nach einer Schulgesetzesänderung im benachbarten Bundesland erstattet das Land 
Mecklenburg-Vorpommern seinen Schulträgern nicht mehr die Schulkostenbeiträge 
für Schülerinnen und Schüler aus dem Land Brandenburg, die ab dem Schuljahr 
2006/07 neu aufgenommen wurden. Dies führte u. a. dazu, dass Schulträger aus 
Mecklenburg-Vorpommern für neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler aus 
Brandenburg Schulkostenbeiträge von Herkunftskommunen, was über die Landes-
grenze unter Beachtung der Wirksamkeit jeweiliger Schulgesetze rechtlich grund-
sätzlich nicht möglich ist, bzw. Elternbeiträge abforderten. 
 
Die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich darauf verstän-
digt, dass im Land Brandenburg anteilig entstehende Mehrkosten für die Schülerin-
nen und Schüler, die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern besuchen und ihre 
Hauptwohnung in Gemeinden haben, die durch Staatsvertrag vom 09.05.1992 von 
Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg übergewechselt sind, erstattet werden 
(Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen den Ländern Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 
01.07.1992 - GVBl. I/92, Nr. 15, S. 246).  
 
Das betrifft folgende Gemeinden: 
• Amtfreie Gemeinde Uckerland mit den Ortsteilen Nechlin, Fahrenholz, Güterberg, 

Jagow, Lemmersdorf, Lübbenow, Milow, Trebenow, Wilsickow, Wismar, Wolfsha-
gen 

• Amtangehörige Gemeinde Brüssow mit den Ortsteilen Bagemühl, Grünberg, 
Woddow, Wollschow-Menkin, Brüssow 

 
Eine Kostenerstattung durch das Land Brandenburg erhält die Wohngemeinde 
(Schülerinnen und Schüler der Primarstufe) oder der Wohnlandkreis (Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufen I und II) im Land Brandenburg, welche mit den 
Schulträgern der besuchten Schulen in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich-
rechtliche Verträge über den Kostenausgleich abschließen. Diese Verträge sind auf 
Finanzfragen beschränkt und beziehen sich nicht auf die Übertragung oder Wahr-
nehmung von Aufgaben. Damit sind sie nicht genehmigungspflichtig.  
 
Insgesamt kann somit sichergestellt werden, dass ein länderübergreifender Schulbe-
such unter Beachtung territorialer Gegebenheiten und entsprechender Interessenla-
gen trotz der Wirksamkeit unterschiedlicher Schulgesetze weiterhin möglich ist und 
Eltern für den Schulbesuch ihrer Kinder im Nachbarland keine Schulkosten selber 
bezahlen müssen. 
 
 
Anlagen: 

- Schreiben des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  vom 13.10.2008 an 
den LK UM (Anlage 1) 

- Sachstandsdarstellung zur Klärung Finanzierung länderübergreifender Schul-
besuch vom 28.02.2009 (Anlage 2) 
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
 

über die Zahlung  von Schulkostenbeiträgen bei länd erübergreifendem Schul-
besuch zwischen den Schulträgern des Landes Branden burg und Mecklen-

burg-Vorpommern 
 
 
Zwischen dem  Landkreis Uckermark 
    Karl-Marx-Str. 1 
    17291 Prenzlau 
    vertreten durch den Landrat  Herrn Klemens Schmitz 
 
 
und der   Stadt Penkun 
    vertreten durch den Bürgermeister Herrn Bernd Netzel 
    im Auftrag handelnd die Amtsvorsteherin Frau Almut Reim 
    Amt Löcknitz-Penkun 
    Chausseestr. 30 
    17321 Löcknitz 
 
wird gem. § 54 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz Bund (VwVfG) folgender öffentlich-
rechtlicher Vertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Zwischen dem Landkreis Uckermark und der Stadt Penkun als Schulträger wird für 
den landesgrenzenübergreifenden Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an 
Förderschulen und ab der Jahrgangsstufe 5 an allgemeinbildenden Schulen ein 
Schulkostenbeitrag vereinbart. 
 

§ 2 
 

Die Leistung von Schulkostenbeiträgen erfolgt für die Schülerinnen und Schüler an 
den unter § 1 genannten Schulen aus den Gemeinden aus dem Landkreis Ucker-
mark, die durch Staatsvertrag vom 01.07.1992 (GVBl. I S. 246) von Mecklenburg-
Vorpommern nach Brandenburg übergewechselt sind. 
 
In diesem Staatsvertrag ist durch Protokollnotiz vom 09.05.1992 zu Artikel 7 Abs. 1 
festgeschrieben, dass der länderübergreifende Schulbesuch auf Wunsch der Eltern 
weiterhin möglich sein soll und näheres durch die zuständigen Fachressorts der 
Länder durch Vereinbarung zu regeln ist. Hierzu sind die Regierungen beider Länder 
in der gemeinsamen Kabinettsitzung am 24. Juni 2008 übereingekommen, den län-
derübergreifenden Besuch von Schulen durch eine dauerhafte Finanzausgleichsre-
gelung zu erleichtern. 
 

§ 3 
 

Der Schulträger Landkreis Uckermark leistet dem Schulträger Stadt Penkun aus-
schließlich für die Schülerinnen und Schüler aus den in § 2 genannten Gemeinden, 
die eine im § 1 genannte Schule in Mecklenburg-Vorpommern besuchen, den ver-
einbarten Schulkostenbeitrag. 
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Die Leistungspflicht entsteht nur,  wenn die Entfernung von der Wohnung in Bran-
denburg zur Schule in Mecklenburg-Vorpommern um mindestens die Hälfte kürzer ist 
als zu einer Schule der gleichen Schulform in öffentlicher Trägerschaft im Land 
Brandenburg. 

 
§ 4 

 
Schulkostenbeiträge werden für neu aufgenommene Schülerinnen und Schüler ab 
dem Schuljahr 2006/07 geleistet. Die Schülerzahlen sind mit den erforderlichen Zu-
satzangaben hinsichtlich Namen, Jahrgangsstufe, besuchte Schule und Wohnort bis 
zum 01.10. des Jahres dem leistenden Schulträger zu melden.  
 
Für bis zum Schuljahr 2005/06 aufgenommene Schülerinnen und Schüler gilt eine 
Übergangsregelung, nach der das Land Mecklenburg-Vorpommern 80 % des Schul-
kostenbeitrages an seine Schulträger zahlt. Aufgrund dieser Übergangsregelung er-
folgt für diese bis zum Schuljahr 2005/06 aufgenommenen Schülerinnen und Schüler 
eine 20 %ige Zahlung des Schulkostenbeitrages, soweit die Stadt Penkun nicht auf 
diesen anteiligen Schulkostenbeitrag verzichtet. 
 

§ 5 
 

Dem Schulträger Stadt Penkun wird ein jährlicher Schulkostenbeitrag in Höhe des 
Schullastenausgleichs (255,00 €/Schüler/Jahr) gemäß § 14 des Brandenburgischen 
Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) zzgl. eines Investitionsbeitrages aus der Ab-
schreibung  für bauliche Investitionen (98,00 €/Schüler/Jahr) gewährt. Dieser Schul-
kostenbeitrag in einer Gesamthöhe von 353,00 €/Schüler/Jahr ist für 5 Jahre festge-
schrieben. 
 

§ 6 
 

Der landesgrenzenübergreifende Schulkostenbeitrag wird erstmalig für das Schuljahr 
2008/09 geleistet. 
 

§ 7 
 

Die Stadt Penkun stellt dem Landkreis Uckermark jeweils am 1. Mai eines Jahres für 
das laufende Schuljahr die Schulkostenbeiträge gem. § 5 mit den Schülernachwei-
sen hinsichtlich Namen, Jahrgangsstufe, besuchte Schule und Wohnort in Rech-
nung. 
 
Eine Zahlung durch den Vertragspartner Landkreis Uckermark erfolgt nach Bereit-
stellung der jährlichen Beträge durch das Land Brandenburg gegenüber der Stadt 
Penkun. 

§ 8 
 

Mit der Leistung von Schulkostenbeiträgen durch den Landkreis Uckermark verzich-
tet die Stadt Penkun auf die Erhebung von Elternbeiträgen von den Personensorge-
berechtigten bzw. volljährigen Schülern ab dem Schuljahr 2008/09 im Sinne dieses 
öffentlich-rechtlichen Vertrages. Bereits gezahlte Elternbeiträge werden zurückerstat-
tet.  
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§ 9  

 
Veränderungen bzw. Ergänzungen zum öffentlich-rechtlichen Vertrag bedürfen der 
Schriftform. 
 

§ 10 
 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch beide Partner in 
Kraft und kommt erstmals für das Schuljahr 2008/09 zur Anwendung. Der Vertrag 
wird mit einer Laufzeit von einem Schuljahr abgeschlossen. Er verlängert sich auto-
matisch jeweils um ein Schuljahr, wenn nicht zwei Monate vor Ablauf eine der Ver-
tragsparteien diesen Vertrag schriftlich kündigt. 
 
Der Landkreis Uckermark kann den Vertrag außerordentlich kündigen, wenn das 
Land Brandenburg die im § 5 ausgewiesenen finanziellen Mittel für die Zahlung des 
länderübergreifenden Schulkostenbeitrags nicht mehr zur Verfügung stellt. 
 
 
 
Penkun, den ________________  Prenzlau, den ________________ 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Bernd Netzel      Klemens Schmitz 
Bürgermeister     Landrat 
Stadt Penkun     Landkreis Uckermark 
 
 
 
 
       Prenzlau, den ________________ 
 
 
 
       ____________________________ 
       Reinhold Klaus 
       1. Beigeordneter  
       Landkreis Uckermark 
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